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gedeihen dieser Anstalt, und in eurer Ausübung derselben

den besten Lohn seiner edeln Bemühungen finden. Ss
wünscht eS redlich der auf euer wahres Wohl bedachte

Ferd. Fried. Zvro, Diakonus zu Wasen im Emmenthal.

Kanton Aargau.
Am 2Den Juli versammelten sich zu Lcnzburg 112 aar.

gauische Lehrer, um sich über einen dem kleinen Rathe des

KautonS einzureichenden Vorschlag mehrerer in das künftige
Schulgesetz aufzunehmender Bestimmungen zu besprechen.

ES würden sich noch mehr Lehrer dazu eingefundcn haben,

wenn nicht theils ein vorher mitgetheiltes Concept Mißbe-
liebiges enthalten, theils die Anficht, daß auf diesem Wege

nichts für die Hebung des Schulwesens gewonnen werden

dürfte, Manche zurückgehalten hätte. In dieser Versammlung

ward beschlossen, folgende Punkte in den Vorschlag
aufzunehmen.

i) „In jeder OrtSschulpflege soll ein Mitglied ein
Lehrer, in Städten aber außer dem Schuldirektor noch ein
andrer Lehrer darin sein. Die Lehrer auf dem Lande tre.
ten nach den Anstellungsjahren, jährlich abwechselnd, in
die Schulpflege; in Städten bleibt eS dem Eemeindrath
überlassen, die Wahlart zu bestimmen. Der Wunsch soll

ferner ausgedrückt werden, daß die Zahl der Schul-
pflege beschränkt werde." Durch diesen Vorschlag soll die in
einigen Städten des Kantons schon bestehende Einrichtung,
daß der jedesmalige Schulrektor regelmäßiges Mitglied der

Schulpflege ist, erweitert und auf die Landschullehrcr
ausgedehnt werden. Die jährliche Abwechslung der Landschullehrer

kann, da von OrtSschulpflegen die Rede ist, nur auf
diejenigen Fälle bezogen werden, wo entweder in einem

Orte mehrere Lehrer find, oder mehrere Orte eine

gemeinschaftliche Schulpflege haben, was wohl nicht der Fall ist
oder doch nicht seyn sollte. Nicht leicht werden in einem

Orte auf dem Lande mehr als zwei Schullehrer sein; eS

reichte also hin zu bestimmen, daß die Lehrer des gleiche«
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OrtS in der Mitgliedschaft der Schulpflege abwechseln; in
Städten dagegen, wo die Zahl der Primär, und Sekundär-
lehrer größer ist, ist die Anciennität im Lchramte wohl die

einfachste und schicklichste Norm der Reihenfolge. Aber hier
ist der Umstand übersehen, daß in mehreren Städten die

Primär- und Sekundärschule gänzlich getrennt sind und

jede eine verschiedene Schulpflege hat; hier hätte zunächst

die Vereinigung beider Schulpflegen als nothwendig, wie sie

cS ist, dargelegt und dann bestimmt gesagt werden sollen,

von welcher der beiden Schulen man wünsche, daß außer

dem Rektor der Sekundärschule noch ein Lehrer Mitglied
der Schulpflege sein solle. Auch wäre eS nicht überflüssig

gewesen, hier zu bemerken, ob man die nur provisorisch

Angestellten und die Hülfslehrer mit einbegreife oder nicht.
Wenn von Beschränkung der Mitgliederzahl der Schulpflege
die Rede ist, so kann die Meinung wohl nicht sein, daß

von den nothwendigen Mitgliedern, zu welchen ich den

OrtSpfarrer, ein Mitglied des GemeindralhS, den

Schulfondverwalter, den Schreiber der Schulpflege und den oder

die vorgeschlagenen Lehrer rechne, noch eins hinwegbleiben
solle; gut wäre eS aber gewesen zu bemerken, daß nie einer
der beisitzenden Lehrer mit der Schreiberei der Schulpflege
beauftragt werden solle, vorzüglich weil ein treuer Lehrer
dazu nicht Zeit haben dürste. In Bayern ist nach der

neuesten Schulordnung in jeder Stadt, wo sich ein
Gymnasium befindet, der Rektor des Gymnasiums immer der

Präsident der Stadtschulpflege.

2) »In jedem Bezirke besteht eine Lchrerkonferenz
aus allen öffentlich angestellten Lehrern. Jede Lehrcrkon-
feren; wählt drei Mitglieder in den Bezirksschulrath, welche
die Regierung entweder bestätigt oder verwirft; unter diesen

Lehrern muß ein Sekundarlchrer sein. Jede Bezirks.Leh.
rerkonferenz schlägt für den Kantonsschulrath einen Kandi-
daten vor; aus diesen tk Kandidaten wählt die Regierung
einen zum Mitgliede. Wenigstens müssen zwei Mitglieder
des KantonSschulrathcS wirkliche Lehrer sein." Hiedurch
würden sämmtliche Lehrer eines Bezirks in ein Wahlkolle-
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giuiii vereinigt, das sich so oft versammeln würde, als
solche VorschlagSwahlcn vorzunehmen wären. Dieser Vor.
schlag ist besser als die anderSivo dafür vorgeschlagene

Schulsynode aller Lehrer eines KantonS, weil die BezirkS-

lehrer einander doch eher kennen und beurtheilen können.

Aber auch zu dieser näheren Bekanntschaft der Lehrer eines

Bezirkes, und zu ihrer innigeren Befreundung und dem

Zusammenwirken für ihre Forlbildung wie für die Hebung
ihrer Schulen sind Bezirks. Lehrerkonferenzen mit monatlichen

Versammlungen so dringend wünschbar, daß dieser

gute Gedanke auch in dem Falle ausgeführt werden sollte,

wenn die hohe Regierung etwa den gegenwärtigen Vorschlag

ablehnt.
Z) «In jedem Bezirke ist ein Schulinspektor, welcher

aus der Zahl der Lehrer (deö Bezirkes?) gewählt wird."
Dieser Vorschlag hat Mchreres gegen sich: ») ein Lehrer
kann und soll die zu einem solchen Schulinspektorate
nothwendige Zeit nicht seinem eigenen Unterrichte abbrechen;

b) ein Lehrer findet schwerlich bei andern Lehrern Geneigt»

heit, ihre Schulen von ihm inspiziren zu lassen; c) wenn

ein Lehrer die andern Schulen seines Bezirks inspizirt, wer
inspizirt seine Schule? li) die bisherige Uebung, daß jeder
Bezirksschulrats, jährlich aus seiner Mille einen Inspektor
zur Beiwohnung der Schulprüfungen und Berichterstattung
darüber ernannte, war hinlänglich, weil auch ein Nicht-
schulmann, wenn er wissenschaftlich gebildet ist, aus den

geschriebenen Berichten der Lehrer selbst und seiner eignen

Anschauung der Schule sehr wohl einen solchen, meist

oberflächlichen Bericht zusammenstellen kann. Furcht vor dem

Schulinspektor kann wohl die glänzendsten Scheinprüfungen
hervorbringen, schwerlich aber treuen AmtLeifer erwecken,

welcher auch durch das beste Lob des Inspektors nicht so

wirksam gemacht werden kann, als einerseits durch bessre

Besoldung, namentlich unsrer Landschullehrer, und andrer-
seitS durch die jetzt endlich anzuordnende völlige Oeffentlich-
keit jedes öffentlichen Unterrichts. K.
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